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Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 
 
I. Sachverhalt 

Nach der „Dienstanweisung über die Entgegennahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen“ des 

Zweckverbandes vom 26.07.2007 sind Spendenangebote an den Verband, dem Vorsitzenden 

umgehend bekanntzugeben. 

Folgende Angebote wurden im Geschäftsjahr 2024 durch den Verbandsvorsitzenden vorläufig 

entgegengenommen: 

Nr.: Datum: Spenden: Betrag: 

1. 11.06.2024 Gustav Kern Flügel, Modell GK-160 Konzert. Sachspende  

2. 14.10.2025 Spende für musikalische Belange 2.000,00 € 

3. 19.03.2025 Schimmel – Stützflügel Sachspende 

 
  
II Stellungnahme 

Mit Inkrafttreten der Änderung der Gemeindeordnung am 18.02.2006 (§78 Abs. 4) entscheidet die 

Zweckverbandsversammlung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung.  

Es ist möglich, im Rahmen einer Vorlage mehrere Spenden zusammenzufassen.  
 
 
III. Beschlussvorschlag 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Annahme der obengenannten Zuwendungen. 

 

 

 

Abstimmergebnis Ja Nein Enthaltungen 
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